
Hinweise für den Antragsteller 

Allgemeine Vorgehensweise

Es zählt grundsätzlich die Fläche aller Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Also auch Küchen, Bäder und 
WC’s, Flure, ggf. auch Speisekammer. Nicht mitgerechnet werden vor allem Zubehörräume, wie Kellerräume, Abstellräume und 
Kellerersatzräume außerhalb der Wohnung, Waschküchen, Bodenräume, Trockenräume, Heizungsräume und Garagen.

Die Grundfläche von Wintergärten, Schwimmbäder und ähnlichen nach allen Seifen geschlossenen Räumen sowie Baikone, 
Loggien, Dachgärten und Terrassen gehören ebenfalls zur Wohnfläche. Allerdings regelt § 4 der Wohnflächenverordnung, dass 
unbeheizbare Wintergärten, Schwimmbäder und ähnliche nach allen Seifen geschlossene Räume nur zur Hälfte und Baikone, 
Loggien, Dachgärten und Terrassen in der Regel nur zu einem Viertel, höchstens jedoch zur Hälfte angerechnet werden.

Bei schrägen Wänden werden Raumbereiche mit einer lichten Höhe von mindestens zwei Meter voll, mit einer Höhe von 1-2 
Meter zur Hälfte, mit einer Höhe von weniger als einem Meter überhaupt nicht angerechnet.

Die Skizze verdeutlicht die Verfahrensweise:

Gesetzliche Grundlage:
Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche, über die Aufstellung von Betriebskosten und zur Änderung anderer Verordnungen.

Wohnflächenberechnung

1. Gesamtgrundfläche
Wohnräume (I.) und Sonstige Wohnflächen (III.) - ohne Geschäftsräume (II.) ... m!

2. Hiervon abzurechnen:

a) Grundfläche von Räumen oder Raumteijen mit einer
lichten Höhe von weniger als 1 m sowie Hobbyräume (volle Fläche) ________■ nf

b) Grundfläche von Räumen oder Raumteilen mit einer lichten Höhe
von weniger als 2 m jedoch mindestens 1 m; (hälftige Fläche)

c) Sonstige Wohnflächen ' (hälftige Fläche)

d) ___ —--------------------------------------------- ----------- ---------------------------------- —
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3. Wohnfläche nF

Ort, Datum Unterschrift Sachbearbeiter(in)
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